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Soweit keine weiteren Vereinbarungen getroffen wurden, gelten die „Allgemeinen 
Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ (Stand: Januar 
2002) („GL“) und die „Softwareklausel zur Überlassung von Standard-Software als Teil von 
Lieferungen“ (Stand: Juli 2004) des ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie e.V. („ZVEI“) mit folgenden Maßgaben: 
Anstelle vom Artikel III GL gilt die „Ergänzungsklausel Erweiterter Eigentumsvorbehalt“ 
(Stand: Januar 2003) des ZVEI. Ergänzend zu Artikel VII GL gilt: Der Besteller untersucht die 
Lieferungen unverzüglich nach Entgegennahme. Er entsorgt Verpackungen und Altgeräte 
auf eigene Kosten und stellt IS von den Verpflichtungen des § 10 Abs. 2 ElektroG frei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Instrument Systems GmbH 








